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Spruch

W195 2229175-1/10E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Vizepräsidenten Dr. Michael SACHS als Einzelrichter über die

Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Bangladesch, vertreten durch XXXX , gegen den Bescheid des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 20.01.2020, XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 12.08.2020 zu

Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.
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Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

I.1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden: BF), Staatsangehöriger von Bangladesch, stellte am 04.08.2019, nachdem er

von der XXXX entlang der A5 gemeinsam mit 9 anderen Personen aufgegriHen worden war, den gegenständlichen

Antrag auf internationalen Schutz.

Im Rahmen einer am 04.08.2019 vor einem Organ des öHentlichen Sicherheitsdienstes erfolgten niederschriftlichen

Erstbefragung gab er zu seinem Fluchtgrund befragt an, er habe politische Probleme in Bangladesch. Er sei wegen

seines Aussehens, insbesondere seiner großen Brüste, gehänselt und gemobbt worden. Er sei Anhänger der

„Jugendorganisation der BNP“; die regierende Awami-League würde ihn derzeit deshalb verfolgen. Es gab einige

Anschläge gegen den BF, er sei verprügelt worden. Er habe nicht mehr zu Hause leben können, die Eltern hätten große

Angst um ihn gehabt und hätten deswegen die Flucht organisiert. Weitere Fluchtgründe gab der BF nicht an.

Nachdem der BF eine AuHorderung zur Altersfeststellung Anfang August 2019 verpasste erfolgte eine

altersdiagnostische Begutachtung am 02.09.2019, dem zu Folge das Alter des BF mit 17,5 Jahren zum

Asylantragszeitpunkt (04.08.2019) bestimmt wurde.

Am 14.01.2020 erfolgte die Einvernahme vor dem BFA.

Der BF gab dabei an, dass es ihm körperlich gut ginge, aber er stünde wegen seiner großen Brüste unter psychischen

Druck.

Er habe lediglich mit seiner Tante väterlicherseits Kontakt, denn sonst könnte seine Familie von der Awami-League

Schwierigkeiten bekommen. Die Mutter sei gehbehindert, der Vater habe Bluthochdruck. Die Schwester gehe noch zu

Schule.

Für die Ausreise habe seine Familie 1,8 Mio Taka (dies wären ca € 18.000) bezahlt; die Familie habe dafür Felder

verkauft und ein Darlehen beim Onkel mütterlicherseits sowie beim Großvater aufgenommen.

Der BF sei ledig und er habe keine Kinder.

Nachgefragt, wann die Wahlen 2018 in Bangladesch gewesen seien, meinte der BF, er könne sich nicht erinnern, denn

er sei immer stressig und verzweifelt gewesen. In weiterer Folge verwies er auf die Unterlagen von der Erstbefragung,

denn „wenn meine Aussage nicht gleich ist, dann bekomme ich Probleme mit Ihnen“. Weiters führte er dazu

nachgefragt aus: „Beim dem Asylantrag habe ich schon eine Aussage getätigt. Die heutige EV und die vergangene EV

sollte gleich sein, sonst glauben Sie mir nicht.“ Er habe das selbst so gefühlt, gesagt habe man ihm dies nicht.

Die Eltern hätten die gesetzliche Vertretung gehabt und gemeinsam mit ihm entschieden, dass er das Land verlassen

sollte. Es hätten ihn „die Jugendgangs auf den Straßen beleidigt, da meine Brüste beim Laufen und spielen so hin und

her wackelten.“

Den letzten Kontakt zu seiner Familie habe er vor einer Woche, am 07.01.2020, gehabt.

Der BF sei 5 Jahre in die Grundschule und danach 7 Jahre in die Koranschule gegangen. Danach habe er sich versteckt.

Er habe seinem Vater bei der Arbeit (Kleinunternehmer, KartoHelhandel) geholfen. Gegenüber dem Dolmetscher gab

der BF an, „dass die bengalischen Männer erst ab 22 bis 23 Jahren das Land verlassen, aber ich war 17“.

Nach seinen Fluchtgründen befragt, gab der BF an: „Was zur Zeit in Bangladesch läuft – Sie wissen es mehr als ich. Ein

paar Tage vorher gab es einen Vorfall …(Pause). Wenn jemand verhaftet wird, dann kommt er nicht mehr frei. Damals

wurden auch so viele Leute verhaftet, teilweise sind diese frei und teilweise sitzen diese noch in Haft. Ich habe nichts,

was soll ich sonst sagen.“

Er sei, gemeinsam mit „einer ganzen Gruppe“ angezeigt worden. Nachgefragt, bei wem was angezeigt wurde, meinte

der BF: „Die bekommen eine Liste und laut dieser Liste werden alle Leute verhaftet und sitzen dann in Haft.“

Der BF sei nicht verhaftet worden. Aber ein Parteikollege, dessen Name er jedoch nicht wisse, habe ihm erzählt, dass

auch sein Name auf einer Liste stünde.



Gefragt, was die Abkürzung „BNP“ bedeute, meinte der BF: „AL vor Unabhängigkeiten und BNP und nach…“; nochmals

gefragt, „für was steht BNP“ antwortete der BF: „Werden Sie das verstehen?“. Gefragt, was BNP ausgeschrieben heiße,

meinte der BF: „Die eine Seite ist AL und die Gegenseite ist die BNP. Die LA regiert seit 10 Jahren und regiert noch

weiterhin.“ Nochmals nachgefragt, was die Abkürzung BNP bedeutet, antwortete der BF: „AL ist eine Partei und wir

sind BNP. AL ist Bonggbondu“.

Schließlich meinte der BF, dass ihn in Bangladesch jeder „Gegner“ umbringen könne, weil er einer Partei angehöre.

Kontakte zur österreichischen Bevölkerung habe er keine, außer zum BFA. Ein Deutsch-Kurs ZertiSkat habe er nicht

erhalten. Er lebe von der GVS und würde nicht arbeiten. Er wolle eine Lehre machen. Mitglied bei Vereinen oder

Organisationen sei er nicht, auch nicht politisch tätig oder irgendwo Mitglied.

Nach dieser Einvernahme erfolgte am 11.09.2019 eine medizinische Untersuchung im Diagnosezentrum Neunkirchen

durch Sonographie der Mamma beidseitig. Der Befund zeigte eine „sonographisch leere Brust, scheinbar nur

Fettkörper“.

Mit den nunmehr in Beschwerde gezogenen Bescheid des BFA vom 20.01.2020 wies das BFA den Antrag des BF auf

internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status des

Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des

Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Bangladesch (Spruchpunkt II.) ab. Ein

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG 2005 wurde dem BF nicht erteilt

(Spruchpunkt III.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG wurde gegen den BF eine Rückkehrentscheidung

gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.). Darüber hinaus wurde gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass

die Abschiebung nach Bangladesch gemäß § 46 FPG zulässig sei (Spruchpunkt V.) und ausgesprochen, dass gemäß § 55

Abs. 1 bis 3 FPG die Frist für die freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage

(Spruchpunkt VI.).

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die Angaben des BF nicht ausreichen würden, um einen

asylrelevanten Grund geltend zu machen. Eine politische Verfolgung des BF läge nicht vor.

Hinsichtlich des körperlichen Zustandes des BF wurde festgehalten, dass das Aussehen des BF (mit zu großen Brüsten)

keinen asylrelevanten Fluchtgrund darstelle. Eine (karzinome) Erkrankung sei nicht festgestellt worden. Es sei zwar

traurig, dass Jugendliche mit zu viel Fettgewebe teilweise auch in Europa Beleidigungen über sich ergehen lassen

müssen. Eine Ernährungsumstellung und Sport seien geeigneter als eine interkontinentale Reise in einen anderen

Herkunftsstaat. Zudem sei das Problem mit Mobbing in Österreich nicht vorbei, da Kinder und Jugendliche mit

Übergewicht häuSg Beleidigungen, Ablehnung, Ausgrenzung und Mobbing erfahren. Ein psychologisches Gutachten

brachte der BF nicht ein, auch nicht die Notwendigkeit, Medikamente einnehmen zu müssen.

Es sei eine chirurgische Sanierung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder vorgeschlagen gewesen, jedoch habe der

BF den vorgesehenen Termin nicht wahrgenommen.

Der Bescheid wurde am 23.01.2020 durch Hinterlegung zugestellt. Am 19.02.2020 erfolgte die Beschwerde des durch

den XXXX vertretenen BF, womit der Bescheid des BFA zur Gänze angefochten wurde.

Der BF habe umfassend seine Flucht begründet. Er sei Sympathisant der BNP und sei von den Vertretern der

regierenden Awami-League während eines Spielenachmittages angegriHen worden und hätte eine Verletzung am Kopf

davongetragen. Es sei die ganze Gruppe angezeigt und verhaftet worden.

Bei einer Rückkehr nach Bangladesch befürchte der BF seine Verfolgung bzw. dass er umgebracht werde.

Unter Bezugnahme auf die allgemeinen Länderinformationen versuchte der BF seine eigene Gefährdung in der

Beschwerde darzustellen. Die Behörde habe es unterlassen, sich mit dem gesamten Fluchtvorbringen auseinander zu

setzen.

Am 28.02.2020 legte das BFA die Beschwerde und den Akt des Verwaltungsverfahrens dem Bundesverwaltungsgericht

zur Entscheidung vor.

Am 12.08.2020 führte das Bundesverwaltungsgericht in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Bengali eine

öHentliche mündliche Beschwerdeverhandlung durch, an der der BF und sein Rechtsvertreter teilnahmen. Im Zuge der

Verhandlung wurde der BF erneut ausführlich u.a. zu seinen Fluchtgründen, seinen Rückkehrbefürchtungen, seinen
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Familienverhältnissen und seinen Lebensverhältnissen in Bangladesch befragt.

Eingangs der Verhandlung wurde festgehalten, dass der BF „Herzprobleme“ habe, die er bereits in Bangladesch hatte.

Er solle operiert werden, könne dies aber nicht, weil er keine Dokumente habe.

Zu seiner Familie habe der BF über ein Freund kontakt, weil das Telefon seiner Familie abgehört werde. Dafür habe er

jedoch keinen Beweis.

Seine Eltern hätten in XXXX gewohnt, aber die Grundstücke verkauft und würden jetzt am Land leben. Mit dem Verkauf

der Grundstücke hätte sie die Flucht des BF Snanziert, welche angeblich 15.000 Euro gekostet habe. Finanziell ginge es

den Eltern sehr schlecht, sie könnten nur einmal pro Tag essen.

Der BF sei in den Kindergarten gegangen, danach in die Schule und später in die Koranschule. Er sei dann mit der BNP

„verbunden“ gewesen. Er habe keine weitere Ausbildung.

Der BF lebt in Österreich von der Grundversorgung.

Der BF hat in Österreich keine Verwandten, keine Kinder und keine Beziehung.

Er habe eine freundschaftliche Beziehung zu einer Irakerin, die er im Deutschkurs kennen gelernt habe. Ein

DeutschzertiSkat hat der BF nicht. Wie im Zuge der Verhandlung vor dem BVwG sich herausstellte, war eine

Konversation mit dem BF in deutscher Sprache nicht möglich, da der Wortschatz extrem begrenzt ist. Die Antworten

erfolgten bruchstückhaft, so ferne überhaupt sinngebende Antworten (einzelne Worte) erfolgten.

Sonstige Aktivitäten entfaltet der BF nicht; er ist kein Mitglied in einem Verein, er esse, schlafe und gehe spazieren.

Der BF ist – bis auf seine „Brust“- bzw „Herz“-Probleme (zu große Brüste) – gesund und arbeitsfähig.

Zu seinen Fluchtgründen befragt gab der BF an, dass er, seitdem er ca 16 Jahre alt war, mit der BNP „verbunden“ sei;

seine „älteren Brüder“ hätten ihn unterstützt. Die Situation war „nicht so schlecht, dass ich das Geld habe zählen

müssen.“

Befragt zur Situation, wie viele Abgeordnete die BNP im Parlament habe (laut Wikipedia, internet-Abfrage vom

12.08.2020: Wahl 2018: BNP: 6 Sitze; ein Boykott der BNP-Abgeordneten wurde 2019 beendet) antwortete der BF, er

habe „jetzt vor einigen Tagen gehört, dass keine Anhänger der BNP ins Parlament gehen dürfen und dass es keine

gibt.“

Gefragt, welche Funktion er innerhalb der BNP hatte, antwortete der BF äußerst unglaubwürdig und sehr

widersprüchlich: „Ich war an der Macht.“ (BVwG VS S12). Wiederholt konkret nachgefragt, gab der BF an, dass er der

„kleine Bruder“ in der Partei gewesen sei. „Eine spezielle Funktion“ hätte er nicht gehabt (BVwG VS S 12); dazu

widersprüchlich: „Ich hatte die Funktion eines einfachen Sekretärs“ (BVwG VS S 10); dazu wieder widersprüchlich: er sei

„Gemeinschaftssekretär, einfacher Sekretär“ gewesen (BVwG VS S 16). Von seiner Rolle innerhalb der Partei überzeugt

steigerte der BF im Laufe der Verhandlung seine Stellung: „Vor mir zitterten alle anderen Parteiangehörigen und ich

war Sekretär. Alles, was die Partei benötigt hat, habe ich gebracht“ (BVwG VS S 16).

Gefragt nach einem konkreten Anlassfall zu seiner Flucht meinte der BF, „der Grund ist nur einer: Es gibt ein

Sprichwort: ‚Derjenige, der zu hochWiegt, kann nicht mehr runter‘. Nehmen Sie also an, ich war zu weit oben“.

Nochmals zum konkreten Anlass seiner Flucht gefragt meinte der BF: „Wenn ich in meinem Polizeiverwaltungsbezirk

weiter aufgestiegen wäre, dann hätten sie mir ja etwas angetan. Ich bin weitergekommen, deshalb hat man so etwas

mit mir gemacht. Ich war zu weit oben.“ Nachgefragt, was man gemacht habe, bemerkte der BF lediglich: „Schlägerei,

Schimpferei, alles“. Nochmals nachgefragt, wer und wann etwas gemacht habe, Wüchtete sich der BF in allgemeine

Statements: „Es gibt viele Gruppen. In Bangladesch gibt es nicht nur eine Gruppe. Jetzt haben sich aber alle vereint. Es

gibt keine getrennten Gruppen. Die Führer und hohen Funktionen der Awami League bekommen dort keine Chance.

Als ich politisch unterwegs war, war ich mindestens mit 50 Anhängern meiner Partei unterwegs.“

Es sei aus Neid und Hass ein Verfahren gegen ihn eingeleitet worden. In Bangladesch würde man jemanden ins

Kreuzfeuer schicken; der BF habe gehört, dass man seinen Namen in die Liste des Kreuzfeuers eingetragen hätte.

Welches Verfahren das konkret sei, konnte der BF jedoch nicht beantworten, denn „falsche Verfahren in Bangladesch

sind ein Kommen und Gehen“. In weiterer Folge stellte sich heraus, dass ein Verfahren gegen seinen Vater eingeleitet

worden sei.



Gegen den BF gäbe es jedoch, so der BF im weiteren Verlauf der Verhandlung, ein Verfahren wegen „Suchtmittel,

Fenziel, ICE, alle Suchtmittel, die es gibt“. Er sei „Opfer der Geschehnisse“. Einen Anwalt, der für ihn den Fall

übernehme, hätte er nicht gefunden, weil dann wäre ein Anschlag auf den Anwalt verübt worden. Dieses Verfahren

gäbe es seit Ende 2018, der Präsident der Awami League hätte dies gegen den BF eingebracht. Eine Kopie dieser

Anzeige habe er nicht.

Vom engagierten Vertreter des BF gefragt vermeinte der BF plötzlich, dass er als Gegner drei bis vier Präsidenten habe.

Wenn er zurück nach Bangladesch käme würde er sterben und auch seine Familie müsste sterben. Er würde inhaftiert

werden und es würden weitere Verfahren eingeleitet werden.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

II.1. Feststellungen:

II.1.1. Zur Person des BF:

Der volljährige BF ist Staatsangehöriger von Bangladesch und der muslimischen Glaubensgemeinschaft zugehörig.

Seine Muttersprache ist Bengali.

Der BF ist ledig, hat keine Kinder und hat keine Beziehung.

Der BF hat in Bangladesch diverse Schulen besucht, danach arbeitete er hilfweise bei seinem Vater.

Die Eltern und die jüngere Schwester des BF leben in Bangladesch. Der BF hat Kontakt zu seinen Verwandten,

insbesondere eine Tante, in Bangladesch; zu seiner Familie hat er Kontakt über einen Freund.

Am 04.08.2019 stellte der BF den gegenständlichen Asylantrag. Der BF bezog bisher Leistungen aus der staatlichen

Grundversorgung. Der BF ist kein Mitglied in einem Verein oder einer Organisation. Der BF hat nur geringen Kontakt

zur österreichischen Bevölkerung.

Der BF ist strafrechtlich unbescholten.

Der BF ist arbeitsfähig und gesund. Der BF hat jedoch Adipositas und in Folge von Fettablagerungen größere Brüste.

II.1.2. Zum Fluchtvorbringen des BF:

Der BF hatte in Bangladesch keine Funktion in der BNP oder einer Unterorganisation inne; er war nach eigenen

Aussagen lediglich „Sympathisant“. Diese Aussage vor dem BFA revidierte der BF vor dem BVwG, wo er von „keiner

Funktion“, „Sekretär“, „einfacher Sekretär“ und „Gemeinschaftssekretär“ sprach; da die Schilderungen allesamt

unglaubwürdig sind, geht das BVwG davon aus, dass der BF keine Funktion in der BNP hatte, ja es sogar sehr fraglich

ist, ob der BF überhaupt Mitglied der BNP war.

Festgestellt wird, dass der BF keine bis wenig Ahnung über die BNP hat.

Es wird festgestellt, dass in Bangladesch keine Anzeige gegen den BF erhoben oder ein Haftbefehl gegen den BF

ausgestellt wurde. Der BF konnte diesbezüglich keine Beweise vorlegen und die Behauptung, dass gegen den BF ein

Verfahren wegen „Suchtmittel, Fenziel, ICE, alle Suchtmittel, die es gibt“, eingeleitet wurde, ist unglaubwürdig.

Ebenso wenig wird festgestellt, dass der BF in Bangladesch von der Polizei gesucht wurde bzw. gesucht wird oder von

Anhängern der Awami League oder einer Unterorganisation verfolgt wurde bzw. wird.

Der BF legte keinerlei Dokumente vor, die eine politische Verfolgung des BF belegen.

Der BF ist in seinem Herkunftsland keiner konkret gegen seine Person gerichteten Bedrohung oder Verfolgung aus

politischen Gründen ausgesetzt gewesen und droht auch keine Verfolgung im Falle einer Rückkehr.

Neben der behaupteten Verfolgungsgefährdung aus politischen Gründen brachte der BF im Verfahren keine weiteren

Gründe vor, auf Grund derer er in seinem Heimatland eine Verfolgung bzw. Gefährdung zu befürchten hätte.

II.1.3. Zur maßgeblichen Lage in Bangladesch:

Politische Lage

Letzte Änderung: 06.04.2020

Bangladesch – oZzielle Bezeichnung Volksrepublik Bangladesch (People's Republic of Bangladesh / Ga?apraj?tantr? B??



l?de?) ist seit 1991 eine parlamentarische Demokratie (GIZ 11.2019a). Das Land beSndet sich größtenteils in der

Deltaebene, die durch die Mündung der Flüsse Ganges und Brahmaputra in den Golf von Bengalen (Indischer Ozean)

gebildet wird. Nachbarstaaten sind Indien (Westen, Norden und Osten) und Myanmar (Südosten). Die Hauptstadt ist

Dhaka (ca. 20 Millionen Einwohner). Auf einer Fläche von ca. 148.000 km² (CIA 13.3.2020) leben etwa 163 Millionen

Einwohner (CIA 13.3.2020; vgl. GIZ 3.2020, AA 6.3.2020a). Bangladesch ist mit 1.127 Einwohnern pro Quadratkilometer,

der am dichtesten besiedelte Flächenstaat der Welt (zum Vergleich: Österreich 104 Einwohner pro km²) (WPR o.D.; vgl.

AA 6.3.2020a).

Das Staatsoberhaupt ist der Präsident, der vom Parlament alle fünf Jahre gewählt wird. Eine einmalige Wiederwahl ist

möglich. Er übt größtenteils zeremonielle Funktionen aus, während die Macht in den Händen des Premierministers als

Regierungschef liegt. Dieser wird von der stärksten im Parlament vertretenen Partei nominiert und vom Präsidenten

formell ernannt. Der Premierminister ernennt die Regierungsmitglieder, die vom Präsidenten bestätigt werden. Nach

Ende der fünfjährigen Legislaturperiode bildet der Präsident unter seiner Führung eine unabhängige

Übergangsregierung, deren verfassungsmäßige Aufgabe es ist, innerhalb von 90 Tagen die Voraussetzungen für

Neuwahlen zu schaHen (ÖB 8.2019; vgl. GIZ 11.2019a). Zusätzlich obliegt dem Premierminister die Kontrolle der

Geheimdienste, der Streitkräfte und der paramilitärischen Einheiten (GIZ 11.2019a).

Das Parlament (National Parliament oder Jatiya Sangsad) besteht aus einer Kammer mit 300, in Einzelwahlkreisen auf

fünf Jahre direkt gewählten, Abgeordneten (ÖB 8.2019) mit zusätzlichen 50 Sitzen, die nur für Frauen reserviert sind

(USDOS 11.3.2020; vgl. GIZ 11.2019a). Diese werden nicht direkt durch eine Wahl vergeben, sondern durch die

Parteien, die es ins Parlament schaHen, nominiert (GIZ 11.2019a; vgl. USDOS 11.3.2020). Das Parlament tagt nicht

während der Amtszeit der Übergangsregierung. Das Mehrheitswahlrecht führt zu stabilen Mehrheiten im Parlament

und hat die Herausbildung der Bangladesch Nationalist Party (BNP) und der Awami League (AL) als dominierende und

konkurrierende Parteien begünstigt. Während die konservative BNP Verbündete bei den islamistischen Parteien wie

der Jamaat-e-Islami (JI) hat, bekommt die AL traditionell Unterstützung von linken und säkularen Parteien, wie der

Arbeiterpartei, der liberaldemokratischen Partei, der national-sozialen Partei Jatiyo Samajtantrik Dal und jüngst auch

von der Jatiya Partei, unter dem ehemaligen Militärdiktator Hossain Mohammad Ershad (ÖB 8.2019).

Das politische Leben wird durch die beiden dominierenden und konkurrierenden größten Parteien, die „Awami

League“ (AL) und „Bangladesh Nationalist Party“ (BNP) bestimmt (ÖB 8.2019). Klientelismus und Korruption sind weit

verbreitet. Gewerkschaften, Studentenorganisationen, Polizei und Verwaltung sind parteipolitisch durchdrungen (AA

22.7.2019; vgl. DGVN 2016). Beide Parteien haben keine demokratische interne Struktur und werden von Familien

geführt, die Bangladesch seit der Unabhängigkeit geprägt haben (FH 2020).

Seit 2009 ist Sheikh Hasina Wazed von der Awami League (AL) Premierministerin (GIZ 11.2019a; vgl. ÖB 8.2019). Im

Jänner 2019 wurde Sheikh Hasina für ihre vierte Amtszeit, die dritte Amtszeit in Folge, als Premierministerin angelobt.

Im Februar 2019 gab sie bekannt, dass sie nach dieser Amtszeit an die „junge Generation“ übergeben wolle (DW

14.2.2019).

Bei den elften bangladeschischen Parlamentswahlen vom 30.12.2018 erzielte die „Große Allianz“ um die regierende AL

einen Erdrutschsieg mit 96 % der Stimmen und 289 der 300 zur Wahl stehenden Parlamentssitze (Guardian

30.12.2018; vgl. BN24 31.12.2018, DT 27.1.2019, DS 10.1.2019, DW 14.2.2019), wobei in zwei Wahlkreisen aufgrund von

Gewalt (DS 10.1.2019) bzw. dem Tod eines Kandidaten Nachwahlen notwendig waren (DT 27.1.2019).

Es gibt Berichte über Wahlmanipulation. Die Opposition verurteilte die Wahl als „Farce“ und fordert die Annullierung

des Ergebnisses und Neuwahlen. Die Regierungspartei weist die Manipulationsvorwürfe und Neuwahlforderungen

zurück und nennt die Wahl „völlig frei und unabhängig“ (BBC 31.12.2018). In einer vorläuSgen Bewertung erklärten

Wahlbeobachter der SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), dass die Wahl „viel freier und fairer“

ablief als die vorherigen (Hindu 1.1.2019). Bereits im Vorfeld der Wahl kam es zu Gewalt zwischen rivalisierenden

Anhängern und zu harten Vorgehen der Regierung (BBC 31.12.2018; vgl. Hindu 1.1.2019). Die Wahlen vom 30.

Dezember 2018 waren durch ÜbergriHe auf Oppositionelle, willkürliche Verhaftungen und Einschüchterungen der

Stimmberechtigten gekennzeichnet (HRW 14.1.2020). Am Wahltag waren rund 600.000 Sicherheitskräfte, darunter

Armee und paramilitärische Truppen, im Einsatz, um die Gewalt einzudämmen (Guardian 30.12.2018). Frühzeitig

wurde die Wahl durch die Wahlkommission als frei und fair bezeichnet. Unregelmäßigkeiten wurden nicht untersucht.



Stattdessen wurden Journalisten wegen ihrer Berichterstattung verhaftet (HRW 14.1.2020). Es wurden mindestens 17

Menschen bei Zusammenstößen zwischen Anhängern der regierenden Partei und der Opposition getötet (Reuters

1.1.2019).

Die oppositionelle BNP hat aufgrund ihrer starken gesellschaftlichen Verankerung das Potenzial, durch Generalstreiks

großen außerparlamentarischen Druck zu erzeugen (GIZ 11.2019a).

Infolge der Dominanz der AL und der fehlenden, innerparteilichen Demokratie hat de facto die exekutive Spitze das

ausschließliche Sagen bei Gesetzesentwürfen. Wie schon die Vorgängerregierungen baut auch die gegenwärtige AL-

Regierung ihre Netzwerke in Verwaltung, Rechtswesen und Militär aus. Verschärfend kommt hinzu, dass die BNP als

vormals größte Oppositionspartei das Wahlergebnis angefochten hatte und nun nicht mehr im Parlament vertreten ist

(GIZ 11.2019a).

Die erste Verfassung trat 1972 in Kraft und setzte neben der demokratischen Staatsform auch Säkularismus,

Sozialismus und Nationalismus als Ziele fest. Nach zahlreichen Verfassungsänderungen wurde 1988 der Islam als

Staatsreligion eingeführt bei gleichzeitiger verfassungsrechtlicher Verankerung des Rechts auf friedliche Ausübung

anderer Religionen (ÖB 8.2019). Die verfassungsändernde Mehrheit der AL im Parlament führt zu einer enormen

Machtkonzentration. Gesetzesinitiativen schränken den Spielraum der Zivilgesellschaft weiter ein (ACCORD 12.2016).

Die Ankündigung von PM Sheik Hasina, ein Tribunal einzusetzen, um erstmals die Verantwortlichen für die

Kriegsverbrechen im Unabhängigkeitskrieg 1971, aber auch für die Ermordung ihres Vaters und Staatsgründers Sheikh

Rajibur Rahman 1975 sowie versuchte Mordanschläge auf ihr eigenes Leben 2004 zur Rechenschaft zu ziehen, stoßen

in gewissen (pro-pakistanischen Kreisen) in Bangladesch auf heftigen Widerstand (ÖB 8.2019).

Die Kommunalwahlen 2019 fanden an fünf verschiedenen Wahltagen zwischen 10.3. und 18.6.2019 statt (bdnews24

20.6.2019; vgl. bdnews24 3.2.2019). Nachdem die BNP und einige andere Parteien die Wahlen boykottierten, wurde

eine niedrige Wahlbeteiligung beobachtet (bdnews24 20.6.2019; vgl. DS 10.3.2019). Die Kandidaten der AL waren in

317 von 470 Upazillas [Landkreisen] siegreich, in 149 Upazillas gewannen unabhängige Kandidaten, die vorwiegend

abtrünnige der Regierungsparteien sind. In 115 Upazillas gab es keine Gegenkandidaten (bdnews 20.6.2019). Für die

Nachwahlen in insgesamt 8 Upazillas am 14.10.2019 kündigte die BNP jedoch eine Teilnahme an (PA 8.9.2019).

Der Verwaltungsaufbau von Bangladesch ist zentralistisch: Das Land ist in acht Regionen (Divisions), 64 Bezirke

(Districts), 92 Landkreise bzw. Großstädte (Upazilas / City Corporations), über 4.500 Gemeindeverbände (Union

Councils / Municipalities) und circa 87.000 Dorfgemeinden gegliedert (ÖB 8.2019). Im Gebiet der Chittagong Hill Tracts

gilt eine besondere Verwaltung, die der lokalen (indigenen), nicht-bengalischen Bevölkerung verstärkte

Mitwirkungsmöglichkeiten einräumen soll (ÖB 8.2019).
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Sicherheitslage

Letzte Änderung: 06.04.2020

Der Hass zwischen den politischen Parteien, insbesondere Awami League (AL) und die Bangladesch National Party

(BNP), ist für den größten Teil an Gewalt im Land verantwortlich (ACLED 9.11.2018). Die regierende Awami-Liga (AL) hat

ihre politische Macht durch die nachhaltige Einschüchterung der Opposition, wie auch jener mit ihr verbündet

geltenden Kräfte, sowie der kritischen Medien und Stimmen in der Zivilgesellschaft ausgebaut (FH 2020). Beide

Parteien sind – gemeinsam mit unidentiSzierten bewaHneten Gruppen – in Vandalismus und gewalttätige

Auseinandersetzungen verwickelt und greifen auch friedliche Zivilisten an (ACLED 9.11.2018).

Von nicht-staatlichen Akteuren (insbesondere Opposition, Islamisten, Studenten) geht nach wie vor in vielen Fällen

Gewalt aus. Die öHentliche Sicherheit ist fragil. Das staatliche Gewaltmonopol wird durchbrochen. Es kommt häuSg zu

Morden und gewalttätigen Auseinandersetzungen aufgrund politischer (auch innerparteilicher) oder krimineller

Rivalitäten. Eine Aufklärung erfolgt selten. Die großen Parteien verfügen über eigene „Studentenorganisationen“. Mit

dem stillschweigenden Einverständnis der Mutterparteien fungieren diese bewaHneten Organisationen als deren

Schild und Schwert. Ihr Mitwirken im politischen Prozess ist eine der wichtigsten Ursachen für die politische Gewalt in

Bangladesch (AA 22.7.2019).

Spontane Streiks und Kundgebungen können jederzeit stattSnden (BMEIA 18.3.2020; vgl. AA 22.3.2020), dabei können

Kämpfe zwischen Sicherheitsbehörden und Demonstranten, Brandstiftung, Gewalt und Vandalismus unvorhergesehen

auftreten (UKFCO 29.3.2020a).

Gewalt gegen Zivilisten oder staatliche Kräfte durch Rebellen macht einen relativ kleinen Anteil an allen

Gewaltereignissen aus. Es gibt radikale islamistische Gruppen wie die Mujahideen Bangladesh (JMB) und Ansarullah

Bangla Team (ABT). Sowohl der Islamische Staat (IS) und Al Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) geben an, in

Bangladesch aktiv zu sein, was von der Regierung jedoch dementiert wird (ACLED 9.11.2018). 2017 kam es zu fünf

Selbstmordattentaten mit Todesfolge, zu denen sich der Islamische Staat bekannte (BMEIA 18.3.2020; vgl. SATP

2.4.2020). 2019 gab es mehrere AngriHe gegen Polizei und Sicherheitskräfte in Dhaka und in der Stadt Khulna. Am

29.2.2020 erfolgte ein Anschlag auf die Polizei in Chittagong, bei welchem auch improvisierten Sprengkörper (IEDs)

eingesetzt worden sind. Die bangladeschischen Behörden sind weiterhin in höchster Alarmbereitschaft und vereiteln

geplante AngriHe. Es wurde eine Reihe von Verhaftungen vorgenommen. Einige Operationen gegen mutmaßliche

Militante haben ebenfalls zu Todesfällen geführt (UKFCO 29.3.2020b). Extremistische Gruppen führen AngriHe auf

Angehörige vulnerabler Gruppen durch (USDOS 11.3.2020; AA 27.7.2019). In vielen Fällen ist nicht eindeutig

diHerenzierbar, ob religiöse Motive oder säkulare Interessen, wie z.B. Racheakte oder Landraub, Grund für die Vorfälle

sind. Sicherheitsbehörden reagieren manchmal nicht zeitnah bzw. überhaupt nicht auf religiös motivierte Vorfälle (AA

22.7.2019).

In der Division Chittagong, insbesondere im Gebiet der Chittagong Hill Tracts (Bezirke Rangamati, Khagrachari und

Bandarban) kommt es zu bewaHneten Unruhen und kriminellen ÜbergriHen (AA 22.3.2020; vgl. UKFCO 29.3.2020a, AI

30.1.2020). Im südöstlichen Verwaltungsbezirk Cox’s Bazar der Gebietsverwaltung Chittagong hat es zuletzt unter

anderem in der Nähe von Flüchtlingslagern vereinzelt gewalttätige Zwischenfälle gegeben. Es gibt Berichte über

Sicherheitsprobleme, Protestkundgebungen sowie Gewalttätigkeiten und Unruhen sowohl in der örtlichen

Bevölkerung als auch unter den Bewohnern der Lager, nachdem ein lokaler politischer Führer ermordet worden ist

(HRW 18.9.2019; vgl. AA 5.11.2019, TDS 24.8.2019).

Im März 2019 wurden bei den Kommunalwahlen im Gebiet Baghicahhari im Norden des Distrikts Rangamati mehrere

Wahl- und Sicherheitsbeamte getötet (UKFCO 29.3.2020a).

An der Grenze zu Indien kommt es gelegentlich zu Schusswechseln zwischen indischen und bangladeschischen



Grenzwächtern. Regelmäßig werden Menschen getötet, die versuchen, illegal die Grenze zu überqueren (UKFCO

29.3.2020a).

Das South Asia Terrorism Portal verzeichnet in einer Aufstellung für das Jahr 2016 insgesamt 907 Todesopfer durch

terrorismusrelevante Gewalt. Im Jahr 2017 wurden 812 Personen durch terroristische Gewalt getötet und im Jahr 2018

kamen 940 Menschen durch Terrorakte ums Leben. 2019 belief sich die Opferzahl terrorismus- relevanter Gewalt

landesweit auf insgesamt 621 Tote. Bis zum 5.3.2020 wurden 81 Todesopfer durch terroristische Gewaltanwendungen

registriert [Anmerkung: die angeführten Zahlen beinhalten Zivilisten, Sicherheitskräfte und Terroristen] (SATP

17.3.2020).

Das South Asia Terrorism Portal verzeichnet in einer Aufstellung für das Jahr 2017 insgesamt 263 Vorfälle terrorismus-

relevanter Gewalt. Im Jahr 2018 wurden 135 solcher Vorfälle verzeichnet und 2019 wurden 104 Vorfälle registriert. Bis

zum 2.4.2020 wurden 29 Vorfälle terroristischer Gewaltanwendungen registriert (SATP 2.4.2020).

In der Monsunzeit von Mitte Juni bis Mitte Oktober muss mit Überschwemmungen gerechnet werden, im südlichen

Landesdrittel von Oktober bis November und Mitte April bis Mitte Mai grundsätzlich auch mit Wirbelstürmen (AA

22.3.2020). Regelmäßig wiederkehrende Überschwemmungen sowie die Erosion von Flussufern führen zu einer

umfangreichen Binnenmigration (AA 22.7.2019; vgl. Kaipel 2018). Die Kriminalität ist hoch, insbesondere Raubüberfälle

(BMEIA 18.3.2020).
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Rechtsschutz / Justizwesen

Letzte Änderung: 06.04.2020

Das Gerichtssystem besteht aus zwei Instanzen, den untergeordneten Gerichten (Magistrates, Session- und District

Judges) und dem Obersten Gerichtshof (Supreme Court). Beide verhandeln Zivil- und Strafrechtssachen. Das

Rechtssystem beruht weitgehend auf dem englischen „Common Law“. Der Oberste Gerichtshof besteht aus zwei

Abteilungen, dem „High Court“, der Verfassungsfragen verhandelt und als Berufungsinstanz zu den erstinstanzlichen

Gerichten fungiert, sowie dem „Appellate Court“, dessen Entscheidungen für alle übrigen Gerichte bindend sind. Die

Richter beider Abteilungen werden gemäß der Verfassung vom Präsidenten ernannt (ÖB 8.2019).

Die Unabhängigkeit der Richter wird von der Verfassung garantiert. In der Praxis unterstellt allerdings eine schon lange

geltende temporäre Bestimmung der Verfassung die erstinstanzlichen Richter der Exekutive. Auch ihre Ernennung und

Remuneration ist Sache der Exekutive. Demgegenüber haben die Richter des Obersten Gerichtshofs des öfteren ihre

Unabhängigkeit demonstriert und gegen die Regierung entschieden (ÖB 8.2019). Gemäß einer Verfassungsänderung

können Richter abgesetzt werden (AA 22.7.2019).

Auf Grundlage mehrerer Gesetze („Public Safety Act“, „Law and Order Disruption Crimes Speedy Trial Act”, “Women

and Children Repression Prevention Act”, „Special Powers Act“) wurden Sondertribunale errichtet, die Fälle innerhalb

eines festgesetzten Zeitrahmens erledigen müssen. Es fehlen allerdings Vorschriften für den Fall, dass sie dieser

VerpWichtung nicht nachkommen. Diese „Speedy Trial“ Tribunale haben Medienberichten zufolge in den vergangenen

Jahren mehrere Hundert Personen zum Tode verurteilt (ÖB 8.2019).

Wie die meisten Beobachter von Bangladesch übereinstimmend angeben, stellen Korruption, IneZzienz der Justiz,

gezielte Gewalt gegen Richter und ein gewaltiger Rückstau an oHenen Fällen große Probleme dar (ÖB 8.2019; vgl. FH

2020). Strafanzeigen gegen Mitglieder der regierenden Partei werden regelmäßig zurückgezogen (FH 2020). Die schiere

Zahl der gegen die politische Opposition eingeleiteten Klagen im Vorfeld zur 11. Parlamentswahl vom 30.12.2018,

deutet auf ein ungehindertes Spielfeld und die Kontrolle der Regierungspartei über die Justiz- und

Sicherheitsinstitutionen hin (FIDH 29.12.2018).

Zwei Drittel aller Streitfälle erreichen nicht das formelle Justizsystem, sondern werden von informellen Dorfgerichten

oder bedeutenden Persönlichkeiten der lokalen Gemeinschaften entschieden. Diese behandeln meist Fälle betreHend

Familienrecht, Unterhalt, Zweitehen, Mitgiftstreitigkeiten und Landeigentum. Obwohl diese „Gerichte“ eine durch

Tradition legitimierte, schnellere und günstigere Alternative zu ordentlichen Gerichten darstellen, sind sie hinsichtlich

der EinWussnahmemöglichkeiten durch lokal bedeutsame Persönlichkeiten sowie der gesellschaftlichen Stellung von

Frauen nicht unproblematisch. Die islamische Scharia ist zwar nicht formell als Gesetz eingeführt, spielt aber

insbesondere in den Bereichen des Zivilrechts (Erbschaft, Grunderwerb, Heirat und Scheidung etc.) eine große Rolle

(ÖB 8.2019).
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?        FIDH - International Federation for Human Rights (Hg.) (29.12.2018): Joint statement on the undemocratic
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undemocratic-electoral-environment-in, Zugriff 3.4.2020
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Allgemeine Menschenrechtslage

Letzte Änderung: 06.04.2020

Bangladesch hat bisher mehrere UN Menschenrechtskonventionen ratiSziert, ist diesen beigetreten oder hat sie

akzeptiert (ÖB 8.2019; vgl. UNHROHC o.D.). Die Verfassung von Bangladesch in der seit 

17. Mai 2004 geltenden Fassung listet in Teil III, Artikel 26 bis 47A, einen umfassenden Katalog an Grundrechten auf.

Artikel 102 aus Teil VI, Kapitel 1 der Verfassung regelt die Durchsetzung der Grundrechte durch die High Court

Abteilung des Obersten Gerichtshofes. Jeder Person, die sich in ihren verfassungsmäßigen Grundrechten verletzt fühlt,

steht der direkte Weg zum „High Court“ oHen. Die „National Human Rights Commission“ wurde im Dezember 2007

unter dem „National Human Rights Commission Ordinance“ von 2007 eingerichtet, hat aber noch keine nennenswerte

Aktivität entfaltet (ÖB 8.2019).

Teils Snden Menschenrechtsverletzungen auch unter Duldung und aktiver Mitwirkung der Polizei und anderer

Sicherheitskräfte statt (GIZ 11.2019a). Dazu zählen außergerichtliche Tötungen, Verschwinden lassen von Personen,

willkürliche Festnahmen und Verhaftungen und Folter (USDOS 11.3.2020). Die Regierung verhaftete laut neuesten

Berichten bis zu 2000 Mitglieder der RABs wegen diverser Vergehen. Obwohl die RABs in den letzten Jahren hunderte

Tötungen bzw. mutmaßliche Morde verübt haben, kam es noch zu keiner Verurteilung wegen außergerichtlicher

Tötungen, Folter oder willkürlicher Verhaftungen (ÖB 8.2019, siehe auch Abschnitt 5).

Menschenrechtsverletzungen beinhalten weiters harte und lebensbedrohende Haftbedingungen, politische

Gefangene, willkürliche oder rechtswidrige EingriHe in die Privatsphäre, Zensur, Sperrung von Websites und

strafrechtliche Verleumdung; erhebliche Behinderungen der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, wie

beispielsweise restriktive Gesetze für Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Beschränkungen der Aktivitäten von

NGOs; erhebliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit; Einschränkungen der politischen Partizipation, da Wahlen

nicht als frei oder fair empfunden werden; Korruption, Menschenhandel; Gewalt gegen Lesben, Homosexuelle,

Bisexuelle, Transgender- und Intersexuelle (LGBTI) und Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher sexueller Aktivitäten;

Einschränkungen für unabhängige Gewerkschaften und der Arbeitnehmerrechte sowie die Anwendung der

schlimmsten Formen der Kinderarbeit (USDOS 11.3.2020).

Die Regierung von Bangladesch ignoriert Empfehlungen im Hinblick auf glaubwürdige Berichte zu Wahlbetrug, hartem

Vorgehen gegen die Redefreiheit, Folterpraktiken von Sicherheitskräften und zunehmenden Fällen von erzwungenem

Verschwinden und Tötungen (EEAS 1.1.2019; vgl. HRW 14.1.2020).

Das Gesetz verbietet Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen und es werden Maßnahmen ergriHen, um

diese Bestimmungen wirksamer durchzusetzen. Fälle von Diskriminierung und gesellschaftlicher Gewalt gegen

religiöse und ethnische Minderheiten sowie von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung bestehen fort

(USDOS 11.3.2020). Das Informations- und Kommunikationstechnologiegesetz (Information and Communication

Technology Act - ICT Act) wird angewandt, um Oppositionelle und Mitglieder der Zivilgesellschaft wegen Delikten von

Verleumdung juristisch zu verfolgen (USDOS 11.3.2020).

Bangladesch ist nach wie vor ein wichtiger Zubringer wie auch Transitpunkt für Opfer von Menschenhandel. Jährlich

werden Zehntausende Menschen in Bangladesch Opfer von Menschenhandel. Frauen und Kinder werden sowohl in

Übersee als auch innerhalb des Landes zum Zweck der häuslichen Knechtschaft und sexuellen Ausbeutung gehandelt,

während Männer vor allem zum Zweck der Arbeit im Ausland gehandelt werden. Ein umfassendes Gesetz zur

Bekämpfung des Menschenhandels aus dem Jahr 2013 bietet den Opfern Schutz und verschärft die Strafen für die

Menschenhändler, doch die Durchsetzung ist nach wie vor unzureichend (FH 2020). Internationale Organisationen

behaupten, dass einige Grenzschutz-, Militär- und Polizeibeamte an der Erleichterung des Handels mit Rohingya-

Frauen und -Kindern beteiligt waren. Formen der Unterstützung von Menschenhandel reichen dabei von

„Wegschauen“ über Annahme von Bestechungsgelder für den Zugang der Händler zu Rohingya in den Lagern bis hin

zur direkten Beteiligung am Handel (USDOS 11.3.2020).
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Bewegungsfreiheit

Letzte Änderung: 06.04.2020

Die Freiheit, sich im Land zu bewegen, ist relativ unbeschränkt (FH 2020; vgl. AA 27.7.2019). Rechtliche Hindernisse,

sich in anderen Landesteilen, mit Ausnahme der Chittagong Hill Tracts, niederzulassen, bestehen nicht. Faktisch

migriert jährlich eine große Zahl von Menschen vom Land in die Städte (AA 27.7.2019). Grundsätzlich respektiert die

Regierung die Rechte der inländischen und ausländischen Bewegungsfreiheit, Emigration und Rückkehr von Bürgern,

mit Ausnahme der zwei sensiblen Regionen Chittagong Hill Tracts und Cox’s Bazar. Die Regierung hat 2015

Restriktionen für ausländische Reisende in diese Gebiete, in denen viele nichtregistrierte Rohingyas außerhalb der zwei

oZziellen Flüchtlingscamps in den Städten und Dörfern leben, angekündigt, allerdings war die Art der Umsetzung zum

damaligen Zeitpunkt noch unklar (ÖB 8.2019).

Es liegen keine Einschränkungen hinsichtlich der Ein- oder Ausreise vor (ÖB 8.2019; vgl. FH 2020; AA 27.7.2019).

Personen, die in der Vergangenheit bereits ihren Pass verloren haben, bekommen allerdings oft nur Reisepässe, die

nur für wenige Monate gültig sind, ausgestellt. Generell kommt es zu teils enormen Verzögerung bei der

Reisepassausstellung (ÖB 8.2019). Auch manche Oppositionspolitiker berichten von langen Verzögerungen bei der

Erneuerung von Reisepässen, zusätzlich von Belästigungen und Verzögerungen an Flughäfen (USDOS 11.3.2020). Ein

Ausreiseverbot besteht für Verdächtige an den Kriegsverbrechen während des Unabhängigkeitskrieges 1971 (ÖB

8.2019; vgl. USDOS 11.3.2020).

Frauen brauchen keine Erlaubnis ihrer Väter oder Ehemänner um zu reisen. Minderjährige über zwölf Jahre brauchen

keinen gesetzlichen Vertreter um einen Pass zu beantragen. Sie dürfen auch alleine reisen, bedürfen dazu aber eines

speziellen, von einem Elternteil unterschriebenen Formulars (ÖB 8.2019).

Ein staatliches Meldewesen oder Staatsangehörigkeitsregister besteht nicht (ÖB 8.2019; vgl. AA 27.7.2019).

Neuankömmlinge fallen wegen fehlender familiärer Bindungen und aufgrund der engen Nachbarschaftsverhältnisse

auf. Dies setzt der Anonymität auch in Städten gewisse Grenzen (AA 27.7.2019).
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Grundversorgung

Letzte Änderung: 06.04.2020

Die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln hat sich in den vergangenen Jahren wesentlich verbessert (AA 27.7.2019).

Obwohl die Armutsquote in den letzten zwei Dekaden zurückging, leben weiterhin mindestens 11,3 % der Bevölkerung

(circa 20 Millionen) unterhalb der extremen Armutsgrenze von 1,9 US-Dollar. Unter- sowie Fehlernährung bleiben weit

verbreitete Phänomene. Das Bevölkerungswachstum liegt bei 1,042 %, die GeburtenziHer je Frau bei 2,2 % (AA

1.10.2019).

Bangladeschs Wirtschaft ist seit 2005 jährlich um rund 6 % gewachsen, trotz politischer Instabilität, schlechter

Infrastruktur, Korruption, unzureichender Stromversorgung und langsamer Umsetzung der Wirtschaftsreformen (CIA

13.3.2020). Der landwirtschaftliche Sektor beschäftigt knapp die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Die Landwirtschaft

wird vom Reisanbau dominiert (GIZ 3.2020b; vgl. CIA 13.3.2020). Die Verarbeitung von Produkten der Landwirtschaft

und die Textilindustrie sind die wichtigsten Zweige des industriellen Sektors (GIZ 3.2020b), auf den 2017 geschätzt 29,3

% des BIP gefallen sind. Der Export von Kleidungsstücken macht ca. 80 % der Exporte aus. Der Dienstleistungssektor

erwirtschaftet 2017 mehr als die Hälfte des BIP (CIA 13.3.2020).

Über 10 % Anteil an der bangladeschischen gesamtwirtschaftlichen Leistung haben Geldüberweisungen von

Arbeitsmigranten nach Bangladesch (GIZ 12.2018b), die im Finanzjahr 2016/17 ca. 13 Milliarden US-Dollar ausmachten

(CIA 13.3.2020). Arbeitsmigration, vornehmlich in die Golfstaaten und Malaysia, ist stark ausgeprägt und wird von der

Regierung gefördert. Etwa 10 Millionen bangladeschische Staatsangehörige arbeiten im Ausland. Die Migration wird

durch das „Bureau of Manpower, Employment and Training“ (BMET) gesteuert. Daneben existieren weitere

Organisationen, die sich der Bedürfnisse der Wanderarbeiter vor Ausreise und nach Rückkehr annehmen. (z.B. “BRAC”,

“Welfare Association of Bangladeshi Returnee Employees“, “Bangladesh Migrant Centre“, “Bangladesh Women Migrants

Association“). Dachverband ist das „Bangladesh Migration Development Forum“ (BMDF). Diese Organisationen werden

aber auch bei zurückgeführten Personen aktiv (AA 27.7.2019).

Die oZzielle Arbeitslosenrate liegt 2018 geschätzt bei 4-6 %, jedoch mit verdeckter weit verbreiteter massiver

Unterbeschäftigung. Vor allem in der Landwirtschaft ist Subsistenzwirtschaft ausgeprägt. Formelle und organisierte

Beschäftigung gibt es lediglich im staatlichen Bereich, sowie bei größeren Unternehmen. 85 % der Beschäftigten

arbeiten im informellen Sektor. Einen staatlichen Mindestlohn gibt es nicht. Die Durchsetzung von arbeitsrechtlichen

Standards erfolgt lediglich sporadisch (ÖB 8.2019). Brände und Gebäudeeinstürze mit zahlreichen Toten kommen

immer wieder vor; insbesondere in der Textilindustrie, wo Bauordnungen lax sind und gefährliche Chemikalien nicht

ordnungsgemäß gelagert werden (Al Jazeera 21.2.2019).

Die Bevölkerung Bangladeschs erfährt seit einigen Jahren einen erhöhten Verteilungs- und ChancenkonWikt, aufgrund

des Bevölkerungswachstums bei gleichzeitig abnehmenden Landressourcen und fehlenden Alternativen zur

Landarbeit, sowie erhöhtem Druck durch Extremwetterereignisse und anderen Konsequenzen des Klimawandels. Die

Slums der Städte wachsen, wenn auch im Vergleich
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